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Beschlussvorlage  
Vorlagen - Nr.: 
Status: 
Datum: 

VO/0930/2006 
öffentlich 
04.12.2006 

TOP 
 
 

Stadtverordnetenversammlung Marburg 
 

Dezernat:  I 

Fachdienst : 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten  

Sachbearbeiter/in:  Kauffmann, Bernd und Preis, Theobald  

  

Beratende Gremien:  Haupt- und Finanzausschuss 
Stadtverordnetenversammlung Marburg 

Investitionsprogramm der Universitätsstadt Marburg für die Haushaltsjahre 
2006 bis 2010, Haushaltssatzung und Stellenplan der Universitätsstadt Marburg 
für das Haushaltsjahr 2007 - 2. Lesung und Beschlus sfassung -  

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 

 

I. gemäß § 101 Abs. 3 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 
2005 (GVBl. 2005 I S. 142 ff.) das vorgelegte Investitionsprogramm der Stadt Marburg 
für den Planungszeitraum 2006 bis 2010 mit einem Volumen von 99.820.000 € zu 
beschließen, 

II.   aufgrund der §§ 94 ff. HGO die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der 
Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2007 zu beschließen, 

III.    den Stellenplan der Universitätsstadt Marburg für die allgemeine Verwaltung auf 98,35 
Beamten- und 610,4 Beschäftigtenstellen nach TVöD festzusetzen.  

 
Begründung  

 
 
Das Investitionsprogramm ist die Grundlage für den Finanzplan 2006 bis 2010, der durch 
den Magistrat am 11. Dezember 2006 beschlossen wurde und dem Haushaltsplan 2007 als 
Anlage beigefügt ist. Das Volumen des Investitionsprogramms hat sich gegenüber dem 
Investitionsprogramm 2005 - 2009 um 7.013 T€ erhöht. 
 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schließen ausgeglichen ab.  
 
Die Verpflichtungsermächtigungen erreichen einen Gesamtbetrag von rd. 9.946 T€. Gegen-
über dem Vorjahr ist das eine Erhöhung um 1.362 T€. 
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Der Stellenplan weist für 2007 insgesamt 708,75 Stellen aus; das sind 1,26 Stellen mehr als 
im Stellenplan 2006. 
 
 
 
 
Egon Vaupel 
Oberbürgermeister  


